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1. Allgemeines 

Für alle von uns erteilten Aufträge gelten für die Dauer der Geschäftsverbindung 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und zwar auch dann, wenn 

wir uns bei ständiger Geschäftsbeziehung nicht ständig und ausdrücklich darauf 

berufen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrück-

lich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 

dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedin-

gungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden 

vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung 

dieses Vertrags getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne 

von § 310 Abs. 1 BGB. 

2 Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können 

wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behal-

ten wir uns Eigentums und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftli-

chen Unterlagen, die als ’’Vertraulich’’ bezeichnet sind. Vor Weitergabe an Dritte 

bedarf der Lieferant unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

(3) Angebote haben generell eine Gültigkeit von 3 Monaten, sofern nichts anderes 

ausgehandelt wurde. 

3 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 

Liefertermine und Preise ’’ab Werk’’, oder „ab Lager ausschließlich Verpackung“; 

diese wird soweit gewünscht oder vom Vorlieferanten erforderlich gehalten geson-

dert in Rechnung gestellt. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; 

sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungserstellung in der Rechnung 

gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

(4) Sofern die Lieferungsvereinbarung absprachegemäß später als vier Monate 

nach Vertragsschluss erfolgen soll oder aufgrund einer vom Kunden zu vertreten-

den Verzögerung nach Ablauf von vier Monaten nach Vertragsschluss erfolgt, ha-

ben wir das Recht, die vereinbarten Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach 

dem Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen insbesondere aufgrund von Ma-

terialpreissteigerungen oder aufgrund von Tarifabschlüssen eintreten. 

(5) Soweit Waren bei uns gelagert werden, gehen hierfür anfallende Kosten zu 

Lasten des Kunden. 

(6) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 

netto (ohne Abzug) unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Rechnungsdatum, zur 

Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zah-

lungsverzugs. Stehen mehrere Forderungen gegen den Kunden offen und reicht 

eine Zahlung des Kunden nicht zur Tilgung sämtlicher Forderung aus, so erfolgt 

die Tilgung nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 366 Abs. 2 BGB) selbst wenn 

der Kunde ausdrücklich auf eine bestimmte Forderung zahlen will. 

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist 

er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegen-

anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

4 Lieferzeit 

(1) Bei Abbuchungsaufträgen kann der Kunde die Ware innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach Mitteilung der Übergabe, bzw. der Versandbereitschaft durch 

uns abrufen.  

(2) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller tech-

nischen Fragen voraus. 

(3) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des 

nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(6) Sofern die Voraussetzung von Abs. (5) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälli-

gen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 

Zeitpunkt auf den Kunden über, an dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 

geraten ist. 

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten. 

5 Gewichte, Stückzahl, Maße 

(1) Eine Abweichung am Gewicht, Stückzahl oder Spezifikationen der gelieferten 

Ware von unseren Angaben im Lieferschein und Rechnung ist vom Besteller 

nachzuweisen. 

(2) Je nach Art der Ware sind uns Mehr- oder Minderlieferungen auf die vereinbar-

ten Stückzahlen bis zu 10% gestattet. Für Güte und Maße der Werkstoffe gelten 

die DIN/EN Normen, bzw. Werkstoffblätter oder Prüfbescheinigungen. Sonstige 

Angaben zu Güte, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Zusicherung 

oder 

Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und ent-

sprechender Anzeichen CE und GS. 

(3) Bei Lieferungen ab Werk gelten die uns vom Werk in Rechnung gestellten Ge-

wichte auch für unsere Abnehmer. Beanstandungen werden von uns nur insoweit 

berücksichtigt, als das Werk deren Berechtigung anerkennt. Bei Lieferungen ab 

Lager werden die Gewichte bestmöglich nach unserer freien Wahl – entweder 

durch Einzelverwiegung oder Gesamtverwiegung oder durch theoretische Errech-

nung und Grundlegung der in den einschlägigen DIN-EN zulässigen Plustoleran-

zen ermittelt. 

6 Gefahrenübergang 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung 

’’ab Werk/Lager’’ vereinbart. Hierbei kann es sich auch um das Werk oder Lager 

eines Dritten handeln. Falls keine bestimmte Weisung des Kunden vorliegt, obliegt 

uns die Auswahl einer geeigneten Transportperson. Jede Gefahr geht – auch bei 

Anlieferung mit unserem LKW und ebenso bei frachtfreier Anlieferung durch einen 

Spediteur oder bei Selbstabholung – mit Verlassen unserer Versandstelle auf den 

Kunden über. 

(2) Der Kunde kann Teillieferungen nicht zurückweisen. 

(3) Bei Versendung bestimmen wir Spediteur, Frachtführer und Versandweg, so-

fern nichts anderes vereinbart wurde. 

(4) Bei frachtfreier und spesenfreier Rücksendung von Kisten und Verschlägen in 

gutem Zustand innerhalb von 4 Wochen, sofern es sich nicht um Einwegverpa-

ckung handelt wird 2/3 des berechneten Wertes vergütet. 

(5) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-

versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

(6) Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Kunden oder aus von 

ihm vertretenden Gründen verzögert wird, so geht die Gefahr für die Zeit der Ver-

zögerung auf den Kunden über; jedoch sind wir diesem Falle verpflichtet, auf 

Wunsch und Kosten des Kunden die von Ihm verlangte Versicherung zu bewirken. 

(7) Zur Regulierung von Transportschäden ist es erforderlich, dass der Kunde zur 

Feststellung des Schadenumfanges unverzüglich gemeinsam mit einem Vertreter 

des beauftragten Transportunternehmens eine Tatbestandaufnahme veranlasst. 

Der Besteller hat sich über die jeweilige Bestimmung des transportierenden Unter-

nehmens zu erkundigen. 

8 Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 

nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur 

Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 

mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, 

alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesonde-

re Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 

nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Er-

füllungsort verbracht wurde. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 

Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-

schlossen. 

(6) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Gefahrenübergang. 

(7) Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478,479 BGB 

bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaf-

ten Sache. 

9 Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 vorgesehen, ist - 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchsausge-

schlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 

bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delikti-

scher Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch soweit der Kunde anstelle eines Ans-

pruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendun-

gen verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 

ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 

im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Ar-

beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshilfen. 

10 Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kun-

den, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzu-

nehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Ver-

trag vor. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, 

der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich ange-

messener Verwertungskosten – anzurechnen. 
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(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere 

ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahl-

schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspekti-

onsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig 

durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüg-

lich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben 

können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-

richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für 

den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter 

zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktu-

ra-Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderungen ab, die ihm aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 

unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft 

worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Ab-

tretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 

hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 

solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlö-

sen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 

Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-

einstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kun-

de uns die abgetretene Forderung und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 

Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 

und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsachen durch den Kunden wird stets 

für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 

im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura- Endbetrag, einschließlich 

MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für 

die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 

unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-

trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-

hältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura- Endbetrag, einschließlich MwSt) zu 

den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 

die Vermischung in einer Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache an-

zusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum 

überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigen-

tum für uns. 

(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 

gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück ge-

gen Dritten erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehende Sicherheit auf Verlangen des Kunden 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheit die zu sichern-

den Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 

Sicherheit obliegt 

uns.  

11 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz in Ladenburg Ge-

richtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzge-

richt zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-

Kaufrechts ist ausgeschlossen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
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